
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das Grundkapital der Travel24 Group war zum Bilanzstichtag auf 2.033.585 nennwertlose Stückaktien 

mit gleichen Rechten zu einem rechnerischen Betrag von je 1 EUR aufgeteilt und war voll eingezahlt. 

Zum Aufstellungszeitpunkt war das Grundkapital der Travel24 Group auf 10.033.585 nennwertlose 

Stückaktien mit gleichen Rechten zu einem rechnerischen Betrag von je 1 EUR aufgeteilt und voll 

eingezahlt. Mit der Inhaberschaft an den Aktien verbunden sind das Stimmrecht in der 

Hauptversammlung sowie das Gewinnbezugsrecht bei beschlossenen Ausschüttungen. 

 

Aktienübertragungs- oder Stimmrechtsbeschränkungen 

Dem Vorstand sind keine Beschränkungen bekannt, die die Stimmrechte oder die Übertragung von 

Aktien betreffen. 

 

10 Prozent der Stimmrechte überschreitende Kapitalbeteiligungen 

Es bestanden nach Kenntnis der Travel24 Group zum angegebenen Stichtag nur folgende direkte oder 

indirekte Beteiligungen am Kapital, die insgesamt 10 % der Stimmrechte überschreiten: 

 

 Prozent 

Frau Lucille Kristiansen, Leipzig 29,91 

Herr Michael Klemmer, Leipzig 22,31 

Herr Enrico Kristiansen, Leipzig 13,28 

Herr Gabriel Schütze, Leipzig 12,02 

 77,52 

 

Im Berichtsjahr 2020 und im laufenden Geschäftsjahr bis zum Aufstellungszeitpunkt wurden der 

Travel24 Group zahlreiche Schwellenüber- und -unterschreitungen nach § 33 WpHG mitgeteilt. Die 

wesentlichen Inhalte der Stimmrechtsmitteilungen sowie die Mitteilungen selbst stehen auf den 

Internetseiten der Travel24 Group unter www.travel24group.com – Investor Relations – Corporate News 

zur Verfügung. 

 

Aktien mit Sonderrechten und Kontrollbefugnissen 

Es existieren keine Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen. 

 

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind 



Dem Vorstand ist nicht bekannt, dass Arbeitnehmer am Kapital der Travel24 Group beteiligt sind. Soweit 

Arbeitnehmer als Aktionäre am Kapital beteiligt sind, können sie daraus keine besonderen Rechte 

herleiten. 

 

Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, Satzungsänderungen 

Die Ernennung und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands der Travel24 Group richten sich nach 

§§ 84 und 85 AktG in Verbindung mit § 6 Nr. 1 der Satzung. Die maßgeblichen Vorschriften zur 

Änderung der Satzung sind in §§ 133, 179 AktG und § 12 Nr.1 der Satzung der Travel24 AG 

niedergelegt. 

Die Satzung enthält keine Regelungen, die gesetzliche Vorschriften ergänzen oder in diesen 

abweichen. 

 

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe und zum Aktienrückkauf 

Mit Beschluss in der Hauptversammlung vom 28. September 2017 wurde die Travel24 Group 

ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien mit 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 203.358,50 (10 Prozent) 

beschränkt. Die Ermächtigung kann im Rahmen des vorstehend bezeichneten Gesamtvolumens ganz 

oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt vom Tag der 

Beschlussfassung an bis zum Ablauf des 27. Septembers 2022. 

 

Kontrollwechsel und Entschädigungsvereinbarungen der Travel24 Group 

Der Anstellungsvertrag des ausgeschiedenen Vorstandes Herrn Armin Schauer enthielt ein 

Sonderkündigungsrecht des Vorstands im Falle eines Change-of–Control mit einer Frist von zwei 

Monaten zum Monatsende sowie einem Abfindungsanspruch für die Restlaufzeit des Vorstandsvertrags 

jedoch für maximal 24 Monate. Dieses Recht ist in den letzten sechs Monaten der Vertragslaufzeit 

ausgeschlossen. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge 

eines Übernahmeangebots stehen, sind von der Travel24 Group 2020 darüber hinaus nicht 

geschlossen worden. 

 


